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JBer IPaf'laôoôisGlie Jfieebachter im Kanten Mürißh.
IBeilage zu "Bp. 45. der „Zebweizepizeben liebpepzeüung".

Die Bestätigungswahlen.

Vor etwas mehr als einem Jahre hat der „Päda-
gogische Beobachter" als Beilage zur „Schweizerischen
Lehrerzeitung" zum erstenmal seinen Rundgang angetreten.
Veranlassung dazu bot die Diskussion über den neuen

Scliulgesetzesentwurf. Heute sind es die Bestätigungswahlen,
die sein Erscheinen notwendig machen.

Die Petition des kantonalen Lehrervereins an den

Kantonsrat um Ausführung des im Jahre 1893 veränderten

Verfassungsartikels 64 hat in einem Teil der Presse unseres
Kantons keine sehr wohlwollende Aufnahme gefunden, und

wir erachten es daher als angezeigt, einige der wichtigsten
Gründe, die gegen die Petition vorgebracht werden, etwas

genauer anzusehen. Um aber unsern Lesern möglichste
Klarheit zu verschaffen, werden wir diesen Zeilen nicht
nur den Wortlaut der Petition folgen lassen, sondern auch
alle wichtigern Publikationen seit 1869, die sich auf die

Bestätigungswahlen beziehen.

Bei der Frage, ob das Vorgehen des kantonalen Lehrer-
vereine übereilt und unpraktisch sei, oder ob die Anregung
zu spät oder zu früh komme, wollen wir uns nicht auf-
halten, da die Beantwortung derselben allzusehr von sub-

jektiven Ansichten abhängt. Wenn aber gesagt werden

wollte, dass es für die Lehrerschaft überhaupt unschicklich
sei, mit Petitionen an die obersten Behörden zu gelangen,
so würden wir entgegnen, dass wir für uns ein verfassungs-
gemässcs Recht ebenso unverkümmert beanspruchen, wie
andere Berufsklassen. Redliche Beweggründe haben unsere
Eingabe veranlasst, und gerade Rücksichten auf das im
Wurfe liegende Schulgesetz haben uns bewogen, mit unserer
Petition bis zum letzten nützlichen Termin vor den Be-
stätigungswahlen zuzuwarten. Wir erklären auch des be-

stiinmtesten, dass es uns durchaus ferne liegt, „dem aus-
gesprochenen Volkswillen", „der guten Einsicht und dem

guten Willen des Volkes" ein Misstrauensvotum ausstellen

zu wollen. Was wir wünschen ist einzig und allein eine
klare Umschreibung des Begriffes der obligatorischen Stimm-
abgäbe mit ihren Konsequenzen. Damit kommen wir mit
einigen Worten auf die Haupteinwände zu sprechen, die
in verschiedenen Variationen unserem Gesuche entgegen-
gestellt werden.

Es wird gesagt, das eine unserer beiden Hauptargumente
widerspreche dem Wortlaut der Verfassung ; wir verlangen
eine besondere, in unserer kantonalen Praxis bisher nicht
bekannte Normirung des Begriffes der obligatorischen Ab-
Stimmung. Das andere Hauptargument, die Berechnung
des absoluten Mehres, stehe dem klaren Sinn der Ver-
fassung8- und Gesetzesbestimmungen entgegen. Nun ist
aber nach unserer Überzeugung c/as Oô/i^afoni«« c/er

Sei rfew c/er Le/zrcr mhc/

GWs/7/eAe» em graws wewer Grwwc/safe, </« iw. Ja/»- 78.93

m Je /»'ne/n^e/e^/ aorc/e« denn davon
ist sonst nirgends in derselben die Rede ; und dieser Spezial-
fall von Wahlen ist wohl, der Natur der Sache nach, einer
Ausnahme würdig. In der Interpretation dieses neuen Ver-
fassungsprinzipes, das gewissermassen nur die logische Kon-
sequenz derjenigen Bestimmung des Verfassungsartikels 30
ist, welche besagt, dass die Beteiligung an Abstimmungen
eine allgemeine Bürgerpflicht sei, hat der Gesetzgeber doch
wohl freie Hand und ist nicht an Bestimmungen früher
erlassener Gesetze gebunden, cwna/ (Z«re/t /w/erpreto-
O'o«, wie sie yon/esc/Jq/CM ist, niewant/e?« mcäc/is/.
Von diesem Standpunkte aus halten wir auch dafür, dass

der im Jahr 1890 revidirte Artikel 4* des Wahlgesetzes
hier nicht in Frage kommen kann, und es ist bezeichnend,
dass in der Weisung des Kanlonsrates zum revidirten Ver-
fassungsartikel 64 durchaus kein Hinweis auf jenen Artikel 4
des Wahlgesetzes zu finden ist, der doch nach der Ansicht
der Gegner der Petition die Stimmgabe auch für die
Wahlen der Lehrer und Geistlichen vorschreiben soll. Nach
seiner ganzen historischen Entwicklung ist der zitirte Artikel 4

weiter nichts als eine gesetzliche Normirung der Praxis
der Stimmausweiskontrolle, wie sie sich seit 1869 ausge-
bildet hat und durch einen Regirungsratsbeschluss vom
Jahre 1878 in festere Normen gefügt worden ist. Wird
der Grundsatz der obligatorischen Stimmgabe inhaltlich als

neue Verfassungsbestimmung anerkannt, so folgt daraus
auch mit logischer Notwendigkeit die in der Petition näher
beleuchtete Berechnung des absoluten Hehres.

Wir haben uns erlaubt, eine Interpretation in Vor-
schlag zu bringen, von der wir glauben, dass sie den bei
der Änderung des Artikels 64 geäusserten Anschauungen
entspreche, und wir erinnern uns auch lebhaft der Ver-
tröstungen auf das Obligatorium der Stimmgabe, mit der
man uns die Verschlechterung der Wahlart mundgerecht
zu machen suchte. Es ist nun an den Behörden, zu ent-
scheiden, ob unserem Gesuche Berechtigung inne wohnt
oder nicht; mit vollem Vertrauen blicken wir auf sie.

Nicht der Mutwille, aber auch nicht die Furcht sind die
Ursachen unserer Eingabe, sondern einzig das Streben,
einen verfassungsgemässen Anspruch auf Schutz verwirk-
licht zu sehen, und das nicht allein im Interesse des Lehrer-
Standes, sondern im höchsten Grade auch im Interesse der
Schule selbst. Mit unserem Streben werden alle diejenigen
einig gehen, die in der Demokratie nicht nur Rechte be-

anspruchen, sondern auch Pflichten anerkennen.
* **

* Abänderung des § 4 des Gesetzes über die Wahlen
und die Entlassung der Beamten und öffentlichen Ange-
stellten vom 7. November 1869.

(Vom 29. Juni 1890.)
Die Beteiligung der Stimmberechtigten bei allen Wahlen

und Abstimmungen, bei welchen die Urne zur Verwendung
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gelangt, ist obligatorisch. Für die Abgabe der Stimm-
bcrechtijruDKsausweise und Stimmzettel ist die Zeit durch

O o
die Gemeindebehörden so anzusetzen, dass den Interessen

der Stimmberechtigten billige Rechnung getragen wird.
Der Gemeinderat lässt die Stimmberechtigungsausweise,
welche nicht am Abstimmungs- oder Wahltage dem Wahl-
bureau abgegeben, oder längstens während der folgenden
zwei Tage demselben zurückgesandt werden, bei den Säumi-

gen abholen und erhebt zu Händen der Gemeindekasse

eine Bezugsgebühr von 50 Rp. bis 1 Fr.
Die Festsetzung der Höhe der Bezugsgebühr ist Sache

der Gemeinde.

Petition an den h. Kantonsrat
betreffend die Bestätigungswahlen der Lehrer und Geistlichen.

m
Am 23. April 1892 ist der Art. 64 der zürch. Staats-

Verfassung in der Weise abgeändert worden, 7 dass er in
Absatz 3 nunmehr folgenden Wortlaut hat: „Die Lehrer
an der Volksschule und die Geistlichen der vom Staate
unterstützten kirchlichen Genossenschaften "unterliegen alle
6 Jahre einer BesZäZ/^WMßsicaA/. Wenn bei der diesfälligcn
Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmencfen Gt-
?/)ei«f/e£CT!Ossen die Bestätigung ablehnt, so ist die Stelle
neu zu besetzen. Die Abstimmung geschieht durch die
IFaA/iims und ist für die Stimmberechtigten oèfo/ratomcA."

Kommendes Frühjahr sollen gemäss dieser Vorschrift
der Verfassung die Bestätigungswahlen der Primarlehrer
und Geistlichen stattfinden. Beteiligte Kreise haben sich
daher die Frage vorgelegt, ob genügende Vorsorge ge-
troffen worden sei, dass diese Wahlen nach dem w/iVArZ/cAezi

ITi/Am iter weiie« Fei/asst/w^rsAesZimmMw^eM vor sich gehen
werden.

Nach mehreren Richtungen scheint uns dies'nicht der
Fall zu sein, und wir wenden uns deshalb an den h.
Kantonsrat mit dem Gesuche, die nötigen Anordnungen zu
veranlassen.

Vor allem sei darauf aufmerksam gemacht, dass nicht
in allen Schulgemeinden die zur DiircA/iï/irMi/gr r/er f7r«e/i-
icaAZ «otimirfi^n BeAörc/en bestellt sind. Es wird dafür
gesorgt werden müssen, dass diesem Mangel rechtzeitig
abgeholfen wird.

Sodann ist es notwendig, der zitirten Verfassungsbe-
Stimmung in zwei Punkten eine klare /ziZerpretatiow zu
geben, beziehungsweise für die Wahlbureaux gesetzliche
Vorschriften, Instruktionen etc. aufzustellen:

1. Die AAsZimmwn^r ist /irr iZ/e SZimmAerecA/i^rten
oWijratoWse/i. Damit dieser Grundsatz der Verfassung in
Wirklichkeit zur Anwendung gelange, müssen Strafbestim-
mungen aufgestellt werden für diejenigen, die dem ver-
fassungsmässigen Gebot, an der Wahl teilzunehmen, nicht
Folge leisten. Wohl sieht der revidirte § 4 des Wahl-
gesetzes Bezugsgebühren von 50 Rappen bis 1 Fr. für das
Abholen der nicht abgegebenen Stimmberechtigungsausweise
vor. Allein im Ernste kann man doch nicht von einem
Obligatorium der Stimmgabe sprechen, wenn den Stimm-
berechtigten gestattet wird, die Ausweise noch zwei Tage
nach der Abstimmung einfach in den nächsten Briefeinwurf
der eidgen. Post zu werfen.

Hätte der Art. 64 der Verfassung nur Jiese Art der
Durchführung des Grundsatzes der obligatorischen Stimm-
abgäbe im Auge gehabt, dann hätte er nicht ausdrücklich
das iViwzij» betonen müssen; denn die Erhebung dieser

Bezugsgebühr wäre die durch § 4 des Wahlgesetzes
bereits geregelte Folge der Vorschrift der Urnenwahl ge-
vvesen.

Die Bezugsgebühr ist seinerzeit lediglich als Ordnungs-
Vorschrift aufgestellt worden, um zu verhüten, dass Wahl-
ausweise etwa missbräuchlich an spätem Wahlakten wieder
zur Verwendung gelangen könnten. (Vergl. Stüssi zu § 61
des Gemeindegesetzes Nach der dem Verfassungsartikel
64 beigegebenen Weisung hat dagegen der Kantonsrat das

Obligatorium einführen wollen, „M/n den TFiVZtnsawsJrMcA

der Gemeinde cor /7//errasc//M«r/en und Mw^eZ/MArZi'cAew Ain-
/iïsse» Mffle/z J/o</ZieMezZ 2M s/cAerw."

Die Zweckbestimmung des Obligatoriums der Stimm-
abgäbe bei den Bestätigungswahlen der Lehrer und Geist-
liehen ist demnach eine yanz andere als bei Abstimmungen
und politischen Wahlen, für die nur eine Abholungsgebühr
festgesetzt wurde, um „im Interesse guter Ordnung zu be-

wirken, dass möglichst alle für einen Wahl- oder Abstim-
mungsakt ausgegebenen Ausweiskarten am Abstimmungs-
tage selbst oder unmittelbar nachher an die Zentralstelle
zurückkehren". Nach dem Wortlaut der Verfassung steht
der Zwang für den Stimmberechtigten, an den Bestäti-
gungswahlen der Lehrer und Geistlichen teilzunehmen, ab-
solut fest, und es ist deshalb geboten, für dieses neue
Prinzip der Bestätigungswahlen entsprechende Ausführungs-
bestimmungen zu erlassen, so dass a//e d/e/enü/ra Stimm-
AerfcAtiV/tf«, ice/cAe in den amZ/icA /esZ^esetzten Stunde«
am IFaA/aÄZe «i'cAt Zei'/rtcAmen, mit Russe èe.eç/Z werden,
und dass nur gewisse, ausgewiesene Gründe, wie Krank-
keit, mehrtägige Abwesenheit oder Militärdienst von der
Teilnahme an der Wahl dispensiren.

2. R/e SZeZ/e des Ae/irers oder GeisZ/tcAew ist neu zu
AeseZzew, wenn d/'e aftso/wZe AfeArAeit der stimmenden Ge-

meinde^ewossew die Resta/ir/ungr aè/eAnt.
Wie ist diese Mehrheit zu berechnen? Gewiss geht

es nicht an, einfach den Grundsatz des § 23 des Wahl-
gesetzes als massgebend zu betrachten; denn dieser be-
zieht sich auf gewöhnliche Wahlen, bei denen zwei Wahl-
gänge stattfinden. Hier aber handelt es sich um Bestäti-
gungswahlen, und es verlangt die Verfassung ausdrücklich,
dass die J/eArAeiZ der Stimmenden die Bestätigung ab-
lehnen müsse, damit der im Amte stehende nicht wieder
als gewählt zu betrachten sei. Bei den Bestätigungswahlen
gehören aber zu den stimmenden Gemeindegenossen —
sofern das oben erwähnte Obligatorium überhaupt einen
Sinn haben soll — auch diejenigen, welche ihre Zettel leer
einlegen. Folglich geht es nicht an, bei der Ausmittelung
des absoluten Mehres die leeren Stimmen in Abzug zu
bringen, sondern es ist dieses zu bestimmen aus der Ge-
sammtheit der sich am Wahlakt beteiligenden Bürger, be-

ziehungsweise an Hand der von diesen abgegebenen Stimm-
ausweise.

Wir machen noch darauf aufmerksam, dass bei der
ursprünglichen Fassung des Art. 64, welche von der ab-
soluten Mehrheit der Stimmberechtigten spricht, die leeren
Stimmen als bestätigende gezählt wurden und Jass c/er
Kawtonsrat in seinem Gw/ewrorscA/a// vom JaAre IS9J
ot/ese Jn/fassnn^f ancA /wr i/ie /fnAnn/t afeepZi'rte, indem
er entgegen der Initiative, welche den Wiederwahlen den
Charakter der Bestätigungswahlen nehmen wollte, an diesen
einmütig festhielt und sie ats „eiw JAA«n/«w//sra:'Af m
m/e/massu/e« JWsten" er/Jà'rfe ; dieser"letzteren Auflas-
sung der Bestätigungswahl wird man aber nur durch die
nach unserer Interpretation vorgenommene Stimmenzählung
gerecht. — Würde man dem Art. 64 in dieser Hinsicht
eine andre Auslegung geben, so wäre die Bestätigungswahl
für die Lehrer tatsächlich wnywMstiyer als die von den
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Iuitianten geforderte, aber vom Volke mit erdrückender
Mehrheit verworfene iVeuwaA/, bei welcher eine Wegwahl
ohne Gegenkandidaten unmöglich wäre und bei welcher
die Lehrer wenigstens noch im zweiten Wablgaug und so-

gar mit dem relativen Mehr gewählt werden könnten.
Auch so noch wird es nicht ausbleiben, dass Über-

raschungen und Ungerechtigkeiten vorkommen, da leider
erfahrungsgemäss bei Lehrerwahlen (besonders in grösseren
Gemeinden) oft kaum 30®/o der stimmberechtigten zur
Urne gehen, so dass es einer verhältnismässig kleinen
Minderheit möglich ist, einem Lehrer wegzuwählen. Diese
Möglichkeit noch zu steigere, lag gewiss nicht in der Inten-
tion des Kantonsrates vom Jahre 1893.

Seit dem Bestehen des revidirten Art. 64 haben nur
die Bestätigungswahlen der Sekundarlehrer (1894) statt-
gefunden. Der Mangel an Ausführungsbestimmungen machte
sich damals weniger geltend, weil die Urnenwahl der
Sekundarlehrer bereits vorhanden war. Wir erlauben uns
indessen doch, darauf hinzuweisen, dass der veränderten
Wahlart ein alter und verdienter Schulmann zum Opfer
gefallen ist. Damals haben die Sekundarlehrer, die nach
dem frühern Wortlaut des Art. 64 gewählt waren, die
Wiederwähl nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt aller
Rechte aus dem alten Art. 64 angenommen. Die Primär-
lehrer müssten kommendes Frühjahr das Nämliche tun und
Weggewählte wären gezwungen, den richterlichen Schutz
anzurufen. Wir hoffen nun nicht, in die unangenehme
Lage kommen zu müssen, solche Schritte zu tun, und
wenden uns deshalb an den h. Kantonsrat mit dem Gesuche
(gemäss § 24g und § 3S der Geschäftsordnung), dem wahren
Willen des Art. 64 der Verfassung bei den Bestätigungs-
wählen im nächsten Frühjahr Ausdruck zu geben.

Sodann erlauben wir uns, Sie zu ersuchen, Sie möchten
den h. Regirungsrat einladen, den Endtermin der Bestäti-
gungswahlen auf An/a««/ ideArwar festzusetzen, damit einer-
seits den vom Schicksal Betroffenen die Möglichkeit ge-
boten ist, sich rechtzeitig nach einem andern Wirkungs-
kreis umzusehen, und damit anderseits den Gemeinden
Zeit gegeben werde, sich bis zum Beginn des Schulkurses
mit neuen Lehrkräften zu versehen.

Indem wir unsere Petition vertrauensvoll Ihrer wohl-
wollenden Berücksichtigung empfehlen, versichern wir Sie,
hochgeehrter Herr Präsident, hochgeehrte Herren, unserer
vollen Hochachtung.

wSrthur. | "• O"-*«
Im Auftrage der Delegirtenversammlung

des zürch. kantonalen Lehrervereins,
Der Präsident: «/. Hewsser.
Der Aktuar: McL JwcÄ-er.

Zur Orientirung
teilen wir die seit 1869 geplanten und durchgeführten Änderungen
des § 64 Absatz 3 mit. Die am 7. Mai 1888 von Herrn
ScA/aZter dem höh. Kantonsrat eingereichte und am 19. August
1889 zurückgewiesene Motion lautete :

„Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der
vom Staat unterstützten kirchlichen Genossenschaften unterliegen
alle 6 Jahre einer Arw«fer«ngsM?aAL" (Dann Streichung des
folgenden Satzes.)

Die DitZtaZtVe ScAewcAier vom Jahre 1893, lautend:
„Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der

vom Staat unterstützten kirchlichen Genossenschaften unter-
liegen alle 6 Jahre einer 1F«AZ"

war folgendermassen begründet:

„Die gegenwärtig in Art. 64 Abs. 3 der Kantonsverfussimg
vorgeschriebene Wahlart, nach welcher mit Ja oder Nein ab-
gestimmt werden muss und die Abwesenden als Bestätigende
berechnet werden, ist nicht geeignet, den Willen der Stimm-
berechtigten frei und unverfälscht zu Tage zu fördern. — Pfarrer
und Lehrer sollen aus der Zahl der mit staatlichen Fähigkeits-
ausweisen versehenen Kandidaten ganz gleich gewählt resp.
weggewählt werden wie z. B. die Landschreiber."

Offenbar wegen des Umstandes, dass bisher die „Abwesen-
den" als Bejahende gezählt wurden, wollten die Initianten die
Bestätigungs wähl abschaffen und die periodischen Lehrerwahlen
analog den Wahlen der Behörden, also gemäss dem Wahlgesetz
vom 7. Nov. 1869 durchgeführt wissen. Die Initiative wurde
aber «rwor/e« und der im Eingang unserer Eingabe zitirte
GejeworscAZujr des Kantonsrates angenommen. Darnach hielt
also das Volk am Prinzip der Bestätigungswahl fest, „kam"
aber — wie aus der nachfolgenden Weisung hervorgeht — den
Initianten in dem Sinn „entgegen", dass die „Nichtstimmenden"
(unter denen man in Anbetracht der spezifischen Eigenart der
Bestätigungswähl und der deutlich ausgesprochenen Forderung
der Initianten nur die „ AAtfelende«" verstehen kann) bei der
Ausmittelung des absoluten Mehres nicht berücksichtigt werden
sollten. Dagegen wollte man durch die Einführung der Z7r«e

und des OW»<7aZorû</Ms offenbar eine starAe Ae£«7»</MM<7 an der
Wahl bewirken und „Überraschungen und ungebührlichen Ein-
flössen" entgegentreten. Dass dieses rer/assMHpsmässi^e Obli-
gatorium etwas anderes ist, als die „kontrollpolizeiliche" Vor-
schrift des 1890 abgeänderten § 4 des Wahlgesetzes, geht aus
dem folgenden „beleuchtenden Bericht" zum kantonsrätliclien
Gegenvorschlag hervor :

Der in Kraft bestehende Art. 64 Abs. 3 der Verfassung
lautet :

„Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der
vom Staate unterstützten kirchlichen Genossenschaften unterliegen
alle sechs Jahre einer Bestätigungswahl. Wenn bei der dies-
fälligen Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmberechtig-
ten Gemeindegenossen die Bestätigung ablehnt, so ist die Stelle
neu zu besetzen."

DntfwrcA ist 2KusfÄen der ArwenernngfStraAZ der ßeAörde/J
«>?d der Restäti^Mw^sjenAi der LeArer «nd GeistiieAen ei«
{/«/erseAied (jesetei. Die -Bes/ät/^HMjswaAi ist </ieicAAede«te«d
mit einem AAAeru/hngwecAt in ref/eimässK/e« Fristen. Sie gibt
den Schul- und Kirchgemeinden das Mittel an die Hand, durch
einen Wahlakt einem Lehrer oder Geistlichen, der ihr Vertrauen
verwirkt hat, das Amt zu entziehen, und lässt ihnen dann ge
nügende Frist, um auf ordnungsgemässem Wege nach geeigneten
Kräften Umschau zu halten, die Neubesetzung der Stelle vor-
zubereiten und zu vollziehen. Das von den Initianten vorge-
schlagene Verfahren benimmt, indem es Wegwahl und Neuwahl
in Eins setzt, den Gemeinden diese nützliche Frist und entzieht
die Vorbereitung der Neuwahl den von der Gemeinde gewählten
Organen, um sie solchen anheimzugeben, die sich selber dazu
aufwerfen. Das Verfahren der Initianten dient nur zum Schein
zu grösserer Wahlfreiheit der Gemeinden; in Wirklichkeit be-
schränkt es dieselbe ; es macht die Gemeinden weniger geschickt,
eine richtige, wohlerwogene Auslese zu treffen, zumal sich im
ganzen Kanton der Wahlakt für alle Stellen auf einen ganz
kurzen Zeitraum zusammendrängen würde.

Die Beibehaltung der Bestätigungswahl der Lehrer und
Geistlichen im Unterschiede zur Erneuerungswahl der Behörden
rechtfertigt sich dadurch, dass das Amt des Lehrers und des
Geistlichen zugleich Lebensberuf ist, zu welchem sie nach be-
sonderem Studium durch Ablegung einer Prüfung den Nachweis
der Befähigung leisten müssen, was in der Regel bei den übrigen
Beamten nicht der Fall ist. Zugleich liegt es im hohen Inter-
esse der Schule und der Kirche, dass «tcAZ darcA ScAmZz-

/osigrAe# î'Arer d<e IFirAens/reMdZj&ed »Arer «V» Amte
steAende« Die«er peArocAe« wnd der Zuzujr ««wer ZK'eAZi<7er

/Tra/Ze ^eAemmt werde. Die von den Initianteu erstrebte grosse
Leichtigkeit der Beseitigung müsste namentlich den kleinern
Landgemeinden Nachteil bringen, indem dieselbe das Bestreben
der Lehrer und Geistlichen, in grösseren Gemeinden gewählt zu
werden, welche ihnen eine geschütztere Stellung bieten, aus
naheliegenden Gründen verstärken würde.
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Dagegen erachtet der Kantonsrat es für angemessen, der
Volksinitiative soweit eMtyegwizuAomnten, dass die ausnahms-
weise, beinahe einer Garantie für Lebenslänglichkeit gleich-
kommende Sicherung aufgehoben werde, welche den Inhabern
des Lehr- und Seelsorgeramtes in den grossen und grössten
Gemeinden durch die bisherige Verfassungsbestimmung geboten
wurde, die zur PFe^iraAZ dos rerneinende Foto»» der aAso/ide»
A/cArAeft der Sttm/ttAerecAtfg>fe» der Gemeinde nötig macht.
Dieses Privilegium in den grössten Gemeinden erschwert, den
mittlem und kleinem Gemeinden die Gewinnung und Beibehal-
tung tüchtiger Kräfte im Lehr- und Pfarramt. Dazu bildet die
Anrechnung der Zahl der AVcAtetünmenden als bejahende Voten
eine Absonderheit, wofür in unserem zürcherischen Staatshaus-
halt kein zweites Beispiel sich findet, und die auch in der
übrigen Schweiz dem gänzlichen Verschwinden nahe ist.

Der Entwurf des Kantonsrates will daher der absoluten
Mehrheit der stGemeindegenossen den Entscheid über
die Bestätigung anheimgeben. Um den Willensausdruck der
Gemeinde vor ÜAerraseAwn^e» wnd ungrcAüArßcAen
nach Möglichkeit zu sichern, fügt der Entwurf die Vorschrift
bei, dass die Abstimmung durch die IFaAZwrne geschehe und
für die Stimmberechtigten oA/iyatöWscA sei.

Bericht über die Tätigkeit der Organe des Zürcher,
kantonalen Lehrervereins seit dem Inkrafttreten der revi-

dirten Statuten (1896).
1. Hitgliederzahl: Ende 1896 bei einer Zunahme um

39 Mitglieder : 999 ; gegenwärtig ist die Zahl 1000 überschritten.
2. Jahresrechnung per 1896:

Saldo alter Rechnung Fr. 2.770. 36
Jahresbeiträge 1,998. —
Zinse „ 110. 75

Total der Einnahmen Fr. 4,879. 11

„ „ Ausgaben „ 510.97
Reines Vermögen am 31. Dezember 1896 Fr. 4,368.14

Vorschlag per 1896 Fr. 1,597. 78

3. Subskriptionsertrag für das Wett-
stein-Bild Fr. 1,960. —
Zuschuss aus der Kasse des kant. Lehrerveins „ 40. —

Total Fr. 2,000.—
An den Erateller des Bildes, Herrn Rob. Wett-

stein, wurden bezahlt Fr. 1,500. —
Die restirende Summe von 500 Fr. wurde zu gleichen

Teilen dem Hülfsfond der Witwen- und Waisenstiftung für die
zürcherische Volksschullehrersehaft und der Kasse für die Wit-
wen- und Waisenstiftung des Schweiz. Lehrervereins zugewiesen.
Das Bild wurde im Frühjahr 1897 im Seminar plazirt und von
der Seminardirektion in Obhut genommen.

4. Funktionen der Organe des Lehrervereins seit 1896 :

2 Generalversammlungen, 7 Delegirtenversammlungen, 3 Kom-
missions- und 8 Vorstandssitzungen. Der Kantonalvorstand hatte
somit 20mal zu amten.

5. Verhandlungsgegenstände. Ausser den statutarischen
Geschäften (Wahlen, Rechnungsabnahme etc.) kamen zur Be-
handlung :

o) Motion betreffend Gründung eines Fèrawsorjans zur
Wahrung der zürcherischen Schulinteressen. Die Kommissional-
anträge betreffend ein selbständiges Vereinsorgan wurden von
der Delegirtenversammlung abgelehnt und die „ Schweiz. Lehrer-
zeitung" als Vereinsorgan erklärt. Dem Vorstand wurde ein
Kredit his auf 500 Fr. jährlich bewilligt zur Erstellung von
Beilagen zur „Lehrerzeitung", sowie eventuell von Flugblättern
im Falle des Bedürfnisses. Ein Vertrag ordnet das Verhältnis
zwischen dem Kantonalvorstand und der Redaktion der „Schweiz.
Lehrerzeitung" in technischer und redaktioneller Beziehung.

6) Rund und ScAtde. Bescbluss: „Die am 18. April 1896
in der neuen Tonhalle in Zürich in der Stärke von ca. 300 Mann
tagende Generalversammlung des Zürcher, kantonalen Lehrer-
Vereins hält an dem Postulat der Unterstützung der Volksschule
durch den Bund fest und beschliesst: 1. Der Zentralvorstand

und die Delegirtenversammlung des Schweizer. Lehrervereins
werden ersucht, die Bestrebungen zur Verwirklichung des ge-
nannten Postulates fortzusetzen. — 2. Dagegen wird die von
der Sektion Bern des Schweiz. Lehrervereins angeregte Volks-
Initiative zur Zeit nicht unterstützt."

Auf Anfrage des Zentralvorstandes des Schweizer. Lehrer-
Vereins beschloss die Delegirtenversammlung des zürch. kanto-
nalen Lehrervereins am 26. April d. J. einstimmig, dass die

Erledigung der Frage betreffend Initiative für die Bundessubven-
tion der Volksschule zu verschieben sei bis nach dem Abschluss
der Konferenzverhandlungen der kantonalen Erziehungsdirekoren.

ç) Als Forstand der SeAtion Z«rteA des Schweizer. Lehrer-
Vereins wurde von der Generalversammlung der Vorstand des
kantonalen Lehrervereins bezeichnet.

d) RcAwIyesetzesremion. In zwei Delegirtenversammlungen
vom 1. und 8. August 1896 wurde der erziehungsrätliche Ent-
wurf beraten und eine Anzahl Anderungsvorschläge und Wünsche
formulirt. Die bezüglichen Beschlüsse sind den Sektionen s. Z.
in besondern Kreisschreiben zur Kenntnis gebracht worden.
Die Sektions- und Kapitelsversammlungen haben bis auf wenige
Ausnahmen die Beschlüsse der Delegirtenversammlung gut-
geheissen, desgleichen wurden dieselben im wesentlichen von den
Synodalreferenten aufgenommen und von der Synode in Uster
akzeptirt.

Die Mehrheit der Delegirtenversammlung wünschte, dass
auch die I?erisio» des Resoldw«y.syese/zcs anhand genommen
und gleichzeitig als Bestandteil des neuen Schulgesetzes be-
handelt werde. Der Vorstand richtete sodann eine Eingabe an
die Erziehungsdirektion betr. diejenigen Wünsche, welche in den
Beschlüssen der Synode nicht berücksichtigt worden waren.

c) Ein LWerstä/znnysf/esMrA eines Lehrers, aber Nichtmit-
gliedes, wurde abgewiesen, ein zweites wurde zurückgelegt bis
nach der Durchführung der Liquidation des Nachlasses.

/I Der Vorstand pflegt mit Versicherungsgesellschaften Unter-
handlungen betr. Prä/nteffermässt^u»y für Mitglieder des kantonal.
Lehrervereins.

g) Betr. Vergütung der Kosten für Wahlagitationen und
Inserationsgebühren durch die Sektionen aus der Kasse des

kantonalen Vereins stellt der Vorstand ein Regulativ auf.
A4 Die Dreier-KommiBsion für die Vorarbeiten zur Gründung

einer Afters- «nd SferAeAosse der züreA. Z-eArerscAa/t erstattete
durch Hrn. Lutz in Seen der Delegirtenversammlung Bericht
über ihre bisherige Tätigkeit und den Stand der Sache. Eine
Kommission mit 7 Mitgliedern wurde bestellt und beauftragt,
auf eine nächste Versammlung hin bestimmte Anträge zu stellen
und einen Statutenentwurf auszuarbeiten.

i) Bezüglich der Anordnung und Durchführung der nächsten
.ßesfäft<jr!/M<7St«rÄIen der PrünarleArer unterbreitete der Kantonal-
vorstand der Delegirtenversammlung den Entwurf einer Eingabe
an den Regirungsrat, worin um -Massnahmen ersucht wird
1. behufs Einführung der Urnenwahl in allen Schulgemeinden,
2. betr. Interpretation der obligatorischen Stimmabgabe, 3. Aus-
mittelung des absoluten Mehrs der „stimmenden Gemeindege-
nossen". Die Rechte der Lehrerschaft wurden nachdrücklich
gewahrt und im fernem der Wunsch geäussert, dass der End-
termin der Bestätigungswahlen auf Anfang Februar festgesetzt
werde. Die Delegirtenversammlung stimmte im wesentlichen
den Anträgen des Vorstandes zu und beauftragte den letztern
mit der Ausführung der Beschlüsse. Der Kantonalvorstand richtete
eine einlässlich motivirte Petft/o» an de» Kawfonsrat, welcher
dieselbe am 18. Oktober dem Regirungsrat zur beförderlichen
Berichterstattung überwies. —

Winterthur, im Oktober 1897. Der Aktuar: A. Ji/efcer.

Konferenzchronik.
Lehrerverein Zürich. Versammlung, heute den 6. November

1897, abends 4*/2 Uhr, im Saal des Hôtel du Nord. Tr. :

„Schule und Lehrerschaft im revidirten Zuteilungsgesetz."
I. Ref. : Hr. J. Keller, Z. III. 2. Ref. : Hr. K. Bänninger, Z. V.

jl/etAodiVA-jjäda^fscAe SeAt/o». Versammlung, Donnerstag den

II. November, abends 5*/2 Ohr, im Hirschengraben-Schul-
haus (Nr. 208). Bestimmung des Arbeitsprogrammes für
das Wintersemester; Festsetzung von Zeit und Ort der
künftigen Versammlungen.
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Kleine Mitteilungen.

Wir machen auf den
ResfeUseAein (Inserate) unse- ||
res kranken Kollegen Äoos
in Gisikon aufmerksam.

— t7»»erMttiscÄöare ^us-
«eAtwscA« erhalten für die
Schulen immer mehr Bedeu-

hing. Bis jetzt wurden fast
ausschliesslich ausländische
Fabrikate dieser Artverwendet.
Seit einiger Zeit bringt die
Tinten- und Siegelackfabrik
,S'cAmn2!<7«r <£ Co. in Aarau
von ihr fabrizirte Auszieh-
tusche in Handel, die laut uns
vorliegenden Zeugnissen den
höchsten Anforderungen ent-
sprechen, und auf die wir hie-
mit gerne aufmerksam machen.

Fachleute wie die HH. Pro-
fessoren A. Fliegner und Rud.
Escher in Zürich, E. Sames
in Genf, H. Wehrli in Win-
terthur, die HH. Rektor A.
Benteli und Dr. Rud. Huber
in Bern, die Direktoren Hr.
Vollenweider in Burgdorf und
Herr 0. Meyer - Zschokke in
Aarau etc. (die letzten fünf
Zeugnisse liegen uns in Ori-
ginal vor), sprechen sich sehr
günstig über die Aarauer Aus-
ziehtusche aus.

Ausser in schwarz stellt die
Fabrik die Tusche in folgen-
den Farben her:

/. Grtyyie ; Gelb, ültrama-
rin, Neutraltinte. Preuss. Blau,
Zinnober, Grün hell, Grün
dunkel, Carmin, Sepia, Violet,
Orange. //. Grwppe: Messing,
Schmiedeisen, Stahl, Guss-
eisen, Kupfer, Tannenholz,
Eichenholz, Sandstein, Back-
stein, Wiesengrün, Garten-
grün, Grundriss.

Antwort auf
25 in Ar. 43. Eine steno-

graphische Berichterstattung
über die Verhandlungen vom
10. Oktober war vor deren
Beginn nicht vorgesehen, und
könnte nachträglich kaum aus-
geführt werden.

23 in Ar. 43. Ausser den
im Laufe dieses Jahres bereits
an dieser Stelle gen.Schriftchen
machen wir Sie aufmerksam
auf die zwei Hefte : AnsataAi
dramatischer Dichtwn^en für
die Schweiz. Dilettantenbühne,
die im Auftrage der Schweiz,
gemeinnützigen Gesellschaft
bearbeitet und in Aarau (R.
Sauerländer 1893 und 1895)
herausgegeben worden sind.
Diese beiden Heftchen ent-
halten knappe Angaben und
Urteile über historische Dra-
men, Lustspiele, Dialektstücke
und Schauspiele für die Ju-
gend. Sie orientiren trefflich
über Anforderungen und In-
halt der Aufführungen. Sie
sind zu 40 Rp. zu beziehen
im Pestalozzianum (Zürich)
und in jeder Buchhandlung.

Jfertag rai m Leidig.
&

Für Schulchöre.
Die Tochter Jephta's.

(Dichtung von Marie Schmidt.)
ZKan/tate

für Sopran- und Altstimmen
mit Begleitung des Pianoforte

komponiert von
H. M. Schletterer. Op. 50.

Partitur M. 5. — netto.
Chorstimmen: Kinder 50 Pfg-, Jungfrauen u. Volk M. 1.20.

Weihnachtsnähe.
(Gedicht von L. Würkert.)

:KLa,irta.te
für Sopran- und Baritonsolo und Frauenchor

(event. Kinder- oder gemischten Chor)

mit Begleitung des Pianoforte
komponirt von

Wilhelm Sturm. Op. 44.

Partitur 31. 4. — netto.
Chorstimmen: Sopran, Alt je 50 Pf., Tenor, Bass je 40 Pf.

Textbuch 10 Pf. netto.

Kleine Festkantate
für Sopran- und Altstimmen mit Begleitung des

Pianoforte
znm Gebrauche hei Schal- and Familienfesten

komponirt von
H. M. Schletterer. Op. 57.

Partitur 31. 1. —
Stimmen (S. I, IT, Alt je 25 Pf.) M. —.75

Wichtelfflänuclieii Wiiliultitot.
Ein kleines Festspiel für Knaben- u. Mädchenschulen

Für zweistimmigen Kinderehor
mit Klavierbegleitung

komponirt von

Louis Krön. Op. 332.

Partitur M. 1.50 netto
Chorstimmen: Sopran, Alt je 15 Pf. netto.
Textbuch 30 Pf. netto.

Waldbilder.
Ein Cyklus Yon Gesängen mit verbindender

Deklamation

von Alfred Beetschen.
Für

Sopran- und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

zum Gebrauche für Frauenchöre, Schule und Haus
komponirt von

Carl Julius Schmidt. Op. 22.

Partitur M. 3. — netto.
Chorstimmen (S., A. je 30 Pf.) M. —.60 netto.
Textbuch mit Deklamation 31. 1. — netto.
Text der Gesänge 31. —.10 netto.

Ruth.
(Dichtung von Marie Schmidt.)

Kantate
für

Frauenstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

komponirt von
H. M. Schletterer.

Op. 55.
Partitur 31. 3. 50 netto.
Chorstimmen: Sopran 80 Pf., Alt 60 Pf.

Dichtung für Gesang und. Deklamation
yon

Marie Schmidt.
Chorgesänge

für Sopran- und Altstimmen
mit Begleitung des Pianoforte

komponirt von
H. M. Schletterer.

Op. 63.

Partitur 31. 3. — netto.
Chorstimmen: Sopran, Alt je 60 Pf.
Textbuch mit Deklamation 10 Pf. netto.

Blumenleben.
Ein Cyklus von Gesängen mit ver-

bindender Deklamation
von

Konrad Gachnang.
Für

Sopran und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

zum Gebrauche für Schule und Haus
komponirt von

Carl Julius Schmidt.
Op. 19.

Partitur 31. 3. — netto.
Chorstimmen (S., A. je 30 Pf.) 31. —.60 netto.
Textbuch mit Deklamation 31. 1. — netto
Text der Gesänge M. —.10 netto.

K&-

Dorf-Idyllen.
Ein Cyklus von Gesängen mit ver-

bindender Deklamation
von

Alfred Beetschen.
Für

Sopran- und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

zum Gebrauche für Frauenchöre, Schule und Haus
komponirt von

Carl Julius Schmidt.
Op. 25.

Partitur 31. 3. — netto.
Chorstimmen (S.,A. je 30 Pf.) M. —.60 netto.
Textbuch mit Deklamation M. 1. — netto.
Text der Gesänge 31. —.10 netto.

Partituren und Textbücher sind durch jede Musikalienhandlung sowie durch die
Terlagshandlnng direkt zur Ansicht zu beziehen. M [OV557]
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Reinhard.

Wernly <».

F Verlag W. Kaiser, Bern.
J. Schweizergeschichte. Nene reich illustr. Auflage einzeln Fr. 1.20

13 Ex. Fr. 13.20
Geographie der Schweiz mit dem Wichtigsten ans der allg. Geographie

nebst angewandten Aufgaben einzeln 55. Cts. 13 Ex. Fr. 6. 60
Reinhard A Steinmann. Kartenskizzen der einzelnen Schweizerkantone. 16 Kärt-

chen zusammen 50 Cts.
Vaterlandskunde. Fragen gestellt an den Rekrutenprüfungen mit einer

stummen Karte br. 60 Cts. 13 Ex. Fr 7- 20
Aufgabensammlung für den Rechnungsunterricht. [OY542a]
I. Heft. Rechnen im unbegrenzten Zahlenraum mit mehrfach benannten

Zahlen br. 40 Cts. 13 Ex. Fr. 4.80
H. Gemeine Brüche „ 40 „ 13 „ „ 4.80

III. „ Dezimalbrüche „40 „ 13 „ „ 4.80
IV. „ Yielsatzrechnnng „ 50 „ 13 „ „6. —

Jakob Ferd. Geschäftsaufsätze in Volks-, Fortbildungg- und Gewerbeschulen
br. 75 Cts. 13 Ex. Fr. 9. —

Von der Tit. Erziehungsdirektion als vorzügliches Lehrmittel empfohlen

y Aufgaben dazu 40 Cts. 13 Ex. Fr. 4.20
Auflösungen „ 40 „ 13 „ „ 4 20
Buchhaltungshefte „ 50 „ 13 „ „ 4.80

storische Lehrmittel. (Skelette, Präparate im Spr., Insektensammlungen,
stopfte Tiere etc.). Spezialkatalog gratis. Physikalien. Chemikalien.

T heater - Bühnen

komplet sowie einzelne
Teile liefert

Fri«l. Hösli, Trübbach,
(Rheintal) [0V5i8]

Atelier für Theaterbau.
ftv'ma-fle/'e/'eßze/!

hier Aönstler/scAe 4 t/s/dAr///;£.

Wird demnächst erscheinen:
Jeremias Gottheit

Ausgewählte Werke
Nationa1ausgäbe.

II. Teil
notwendige Ergänzung des

I. Teils nach dem Urtext heraus-
gegeben von [O V53i]

Prof. 0. Sutermeister.
Reich illustrirt von: (II. 2686c)

A. Anker, H. Bachmann,
K. Gehri, B. Vautier,

P. Robert, E. Burnand.
Verlagshandlung

F. Zahn, Chaux-de-Fonds.

Suppenwürze findet bei allen, welche auf eine schmackhafte,
gesunde Küche und Sparsamkeit sehen, die grösste Anerkennung.
Zu haben in allen Spezerei- und Delikatessen-Geschäften.

Original-Fläschchen von 50 Rp. werden zu 35 Rp., diejenigen von 90 Rp. zu 60 Rp. und
solche von Fr. 1.50 zu 90 Rp. mit Maggis Suppenwürze nachgefüllt [OV553]

MAGGIE

S« ©rgelftubien nuent&eljt t<h,
'ja jebeut filntoier Ucrtoeitbbur. — SßtciS non 150 an. — Bmrtimg.

geugnifte unb iUuftrierte ^rofpefte gratis unb fcanfo.
J. A. Pfeiffer A Cie., Sgl. tmirtt. -ÇiOTpianof.ortejabrit, Stuttgart,

120 (Silfcer&urgftrafce 120.

(Stg. à 5340) [O Y 427J

n-Tt.n.n.it. n.tnr.inm Mionsi aar

L. & C. HARDTMÜTH, & bÄs
(Fabrik gegründet im Jalire 1790)

emp/eft/e» ihre

| £RifißUSÄy/c, rund, unpolirt schwarze Marke Nr. 125, von 1 bis 4,

i/lYtf. achteckig, polirt, silberne Marke Nr. 123, von 1 bis 4, j

sechseckig, polirt, eingedr. Marke Nr. 110, von 1 biß 6, j

1 /(?Û76 AYeifife, in Ceder, rund, polirt und nnpolirt, Goldmarke oder
schwarze Marke, Nr. 190 A und Nr. 190 B, von 1 bis 5 j

in Ceder, rund, polirt, Goldmarke, Nr. 350, von 1 bis 5, j

(letztere als eine wohlgelungene Vermittlung von Blei und Kreide, und als ein unschätzbares j
Material von H. 3for»te Set/erZ, Professor in Dresden, bezeichnet)

insbesondere aber ihre ,,2toA-t-YOOÎ*" Zeichenstifte, in Ceder, sechseckig, j

gelb polirt, Goldmarke „Koh-i-Noor" made by L. & C. Hardtmuth in Austria, j

die nicht mit den vielen in Handel gebrachten pelbpoKrte» Str/Te« 2U wwecftsel» sind. 1

Die K©A-i-JVoor besitzen, bei bisher tmerreieftfer feiwAeit, die Eigenschaft j

der rfeufcftav f/ermisten ifuiutzung und sind daher verhältnismässig die |

biMij/sfe/i -Bfeisfi/ite. j

Koft-i-Voor ist der beste Stift für Architekten, Ingenieure," Mappcure, Stenographen |

| und Retoucheure, ebenso für den Kaufmann.

g KoA-i- .Voor schmiert nicht, ist mit Gummi sehr leicht verwischbar und entspricht,' |

| 16 Rdrteaista/wMpe» 6 R 6»s 8 ff erzewpt, (dien An/ortterungeit.
t. «® C. IZdrdfMiMfft empfehlen weiter noch ihren neuen

in Ceder, rand, gelb polirt, Goldmarke |

3 ,,Koh-i-Noor". Copying Ink Pencil, made by L. & C. Hardtmuth, in Austria,
I der die Yorzüge des Eo/jri-Ybor (Zeichenetift) mit bisher unerreichter »,reiner*'
3
M
El

El

| _K©y>ir/<äAisrfceit und jDawer der Apitse vereinigt.
Der JKo/i-i-TVoor JToj>irst</7 ist für Geschäftsbriefe und

| geometrische Zeichnungen, Situationspläne etc. bestens empfohlen.
0
0
0
0
0
0
00t

Briefunterschriften,
i[0 V131]

Die besten Papierhandlungen der Schweiz halten die mittelfeinen und ,feinen
Zeichenstifte, ebenso die Koh-i-Noor Zeichen- und Kopirstifte der

Qerren^L. & C. Hardtmuth
10Si0

Gebrüder Hug & Co. in Zürich

Basel

(ptattoß

Filialen in
Basel, Luzeru, St. Gallen, Wintertbur.

in jeder Preislage, vom ein-
fachsten bis zum feinsten.

Vertretung
aller hervorragenden

Fabrikate.
IfôT foftbe, t>ofilftngenbe
Sfär" Uftmere etnljêtmtfdjêr 4fa6nfiafton TÖS
BÖ" Fr. 675. — unb Fr. 700. -. "ÄiC

Forzugspre/se und ZaA/ungser/e/'eAtcTO/jge/) /ïïr d/'e 7/7.

AeArerscAaft. — 7ai/scAive/se danaAme ä/terer K/az/ere. —
Reparaturen.

//ar/770/7/ü/775

für Kirche, Schule und Hans,
mit und ohne Pedal; beste

amerikanische und einheimische
[Oy372a] Fabrikate

Neues 4-ofetoctpes Bdraion/M/ra

ron soZider Ranart mit fcrä/Wjjem
TOM JV. 110. —.

Ausfahrt. Preiscourants über Pianos u. Harmoniums gratis.

elitJO«" "
SP S/?ez/a//YäZ

Franz Carl Weber
62 Mittlere Babnhofstrasse 62

(OF3539)] : f[OV532] Z 0 R I C H.

1300000 1401JM1HI001-Illl4lilllllfll
auf Lager.

Itt.ltJ-TlJl-n-It-IIITTT-TTelloTM

In anerkannt bester Ausführung liefern

Komplete Theaterbühnen
[ov472] in allen Systemen; (ws685G)

zugleich empfehlen mietweise Benutzung unserer
Theatereinrichtungen für VereinBanlässe,

ebenso grosses Lager in schönsten, neuen Fest-
dekorationen, Transparente etc. etc.

—— Billige Preise.
Pfister & Meyer, Maleratelier, Richtersweil.

Vereinsfahnen und Hausflaggen:
Hannoversche Fahnenfabrik Franz Reinecke, t«»!

Hannoverj Heinrichstrasse Nr. 14.

Druck und Expedition: Art. Institut Orell Füssli in Zürich
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